
Weingut Juliusspital Würzburg 
 
Zusatzvereinbarung zur Veranstaltung ...................................................... 
 
in Gartenpavillon oder Zehntscheune am .................................................. 
 
Caterer: 
 
Name ........................................... 
 
Telefon bzw. e-mail-adresse: ....................................... 
 

Mir ist bekannt, dass sich das Veranstaltungszentrum des Juliusspitals in unmittelbarer Nähe 
zu einem Krankenhaus befindet. 
 
Ich verpflichte mich, zur Lärmvermeidung/Lärmreduzierung die nachstehend genannten Re-
geln einzuhalten: 
 
 Eine Abräumstation im Freien an der Küche zum Gartenpavillon darf nur vor 23.00 Uhr 

genutzt werden. Ein Fahrzeug, in welches das benutzte Material sofort eingeladen wer-
den kann, wird vor Pavillon bzw. Zehntscheune geduldet. Nach diesem Zeitpunkt Ab-
räumstation für das restliche Geschirr/Gläser grundsätzlich nur in den Räumen.  
 

 Ab- und Aufräumarbeiten nach 24.00 Uhr nur wenn unbedingt nötig und nur bei absoluter 
Minimierung des Geräuschpegels, d.h. kein Radiolärm, keine lauten Gespräche im Frei-
en, keine laufenden Motoren, kein unnötiges Scheppern des Equipments  beim Beladen 
des LKW. Dies gilt auch bei Abholung in den Morgenstunden. 
 

 Ein Kühlfahrzeug vor Zehntscheune bzw. Gartenpavillon darf bis 24.00 Uhr genutzt wer-
den. Die Anfahrt des Kühlfahrzeuges ist erst am Tag der Veranstaltung gestattet, Abho-
lung am Folgetag bis spätestens 10.00 Uhr. 
 

 Pro Veranstaltung sind somit maximal zwei Fahrzeuge vor dem jeweiligen Gebäude ge-
stattet. Für alle weiteren Fahrzeuge (Personal) steht ausreichend Parkfläche im kosten-
pflichtigen Parkhaus des Juliusspitals zur Verfügung. Ich weiß, dass das Gelände zwi-
schen Zehntscheune und Gartenpavillon videoüberwacht ist. 
 

 Ab 22.00 Uhr sind die Terrasse und der Park für Besucher gesperrt. Die Fenster in 
Zehntscheune und Gartenpavillon sind ab diesem Zeitpunkt zu schließen.   
 

 Jeder Veranstalter wurde vomTagungszentrum darauf hingewiesen, dass es nicht 
mehr gestattet ist, während der Nachtstunden ohne Personal des Caterers zu fei-
ern. Diese Vorgabe ist auch für den Caterer verpflichtend. Eine Zuwiderhandlung 
kann zum Ausschluss des Catering-Unternehmens führen.  
 

 Ich verpflichte mich, diese Info an die von mir beauftragten Personen weiterzuleiten. 
 
 Mir ist bekannt, dass eine Zuwiderhandlung Regressansprüche des Krankenhauses bzw. 

des Tagungszentrums nach sich ziehen kann. 
 

Ort und Datum ............................ 
 
.................................................... 
Unterschrift Caterer 


